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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein geflochtenes Kunst-
stoff- bzw. Chemiefaser-Zugseil, das um mindestens ei-
nen elektrischen Leiter herum angeordnet ist, sowie ein
Verfahren zum Herstellen eines derartigen Seils.
[0002] An ein Zugseil mit mindestens einem integrier-
tem Elektrokabel, beispielsweise zur Datenübertragung
oder Stromversorgung, werden häufig erhebliche Anfor-
derungen im Hinblick auf die mechanischen, chemischen
und elektrischen Eigenschaften gestellt, wie minimales
Gewicht, maximale Bruchkraft, minimale Torsionsanfäl-
ligkeit, minimale Dehnung, Schwimmfähigkeit, Festigkeit
gegen Biegewechsellasten, mindestens zweiadrige
elektrische Verbindung für Datenübertragung und
Stromversorgung und weitere.
[0003] Wesentliche Probleme bestehen darin, daß ein
geflochtenes Seil auf einen mittig koaxial angeordneten
Leiter bei Zugbelastung erhebliche Kompressionskräfte
ausübt, und daß ein elektrischer Leiter bei im Betrieb
auftretenden Dehnungen des lasttragenden Seils der
Gefahr des Reißens ausgesetzt ist.
[0004] Aus der CH 340430 ist ein Zugseil mit einem
elektrischen Kabel bekannt, bei dem ein in die Seilseele
verlegtes ein- oder mehradriges Stromkabel durch ein
biegsames und druckfestes Rohr auf der gesamten Län-
ge umgeben ist und dadurch gegen die genannten
Druckbeanspruchungen geschützt ist. Das Schutzrohr
erbringt allerdings keinen Schutz gegen die genannte
Reißgefahr des Leiters aufgrund der Seildehnung.
[0005] US 5,749,214 beschreibt ein geflochtenes
Kunststoffseil, in dessen Kunststoffmaterial leitfähige
Partikel eingebettet sein können.
[0006] US 3,153,696 offenbart ein Verfahren zum Reck-
en eines mit Stahldrähten verstärkten Elektrokabels bei
erhöhter Temperatur.
[0007] US 5,182,779 beschreibt ein System zum Über-
wachen von Spannungen und Dehnungen in Seilen mit-
tels einer in der Seilstruktur aufgenommenen Faseroptik.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
geflochtenes Chemiefaser-Zugseil zu schaffen, das um
mindestens einen elektrischen, Leiter herum angeordnet
ist, bei dem die genannten Nachteile nicht mehr beste-
hen, so daß der Leiter sowohl gegen die Auswirkungen
der Dehnung als auch der Druckbeanspruchung des
Seils geschützt ist.
[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei ei-
nem geflochtenen Chemiefaser-Zugseil, das um minde-
stens einen elektrischen Leiter herum angeordnet ist,
durch die Maßnahme gelöst, daß das Chemiefaser-Zug-
seil zusammen mit dem darin aufgenommenen Leiter
thermisch gereckt ist.
[0010] Versuche haben gezeigt, daß aufgrund der be-
sonderen Beanspruchungssituation während des ther-
mischen Reckens eine mit einer permanenten Verfor-
mung des Seils und ggf. auch des Leiters einhergehende
innige formschlüssige Verbindung der beiden Elemente
eintritt, d.h. das Seil passt sich an die Außenkontur des

Leiters an, der gleichzeitig durch die auftretenden nach
innen gerichteten Kompressionskräfte zusammenge-
drückt wird, so daß bei einer anschließenden betriebli-
chen Zugbelastung des Seils die Gefahr einer Beein-
trächtigung des Leiters durch die von außen einwirken-
den Druckkräfte als auch die Reißgefahr des Leiters
deutlich gemindert oder sogar praktisch ganz eliminiert
werden können.
[0011] Eine zweckmäßige Ausführungsform zeichnet
sich dadurch aus, daß der Leiter um einen Kern herum
geflochten oder gewendelt ist. Durch diese Maßnahme
erhält der Leiter eine Dehnungsreserve, so daß prakti-
sche keine Reißgefahr mehr besteht.
[0012] Es kann vorgesehen sein, daß in dem Chemie-
faser-Zugseil ein Kabel aufgenommen ist, das einen iso-
lierten zylindrischen Kern, eine den Kern umschließen-
de, isolierende, zusammendrückbare Ausgleichs-
schicht, einen auf der Ausgleichsschicht angeordneten,
geflochtenen oder gewendelten Leiter und eine den Lei-
ter umschließende isolierende Mantelschicht aufweist.
Durch die Anordnung einer zusammendrückbaren Aus-
gleichsschicht werden die Auswirkungen der Kompres-
sionskräfte des Seils nochmals reduziert. Die Aus-
gleichsschicht kann nachgiebig oder elastisch zusam-
mendrückbar sein, beispielsweise in Form einer
Schaumschicht.
[0013] Weiter kann vorgesehen sein, daß auf der Man-
telschicht ein weiterer geflochtener oder gewendelter
Leiter angeordnet ist, der von einer weiteren isolierenden
Mantelschicht umschlossen ist. Der so gebildete elek-
trisch zweiadrige Aufbau bietet Vorteile für Datenüber-
tragung und Stromversorgung.
[0014] Zwischen dem Leiter und der Mantelschicht
kann eine Schutzfolie aus Kunststoff angeordnet sein,
insbesondere aus PTFE bestehend, sowie ggf. in ent-
sprechender Weise eine weitere Schutzfolie zwischen
dem weiteren Leiter und der weiteren Mantelschicht. Die-
se Folien dienen als Sicherheit, falls das Isolationsver-
mögen eines der Mäntel durch den Reckvorgang beein-
trächtigt wird.
[0015] Die Ausgleichsschicht kann aus geschäumtem
oder ungeschäumten Kunststoff, wie etwa einem ther-
moplastischen Elastomer oder einer Kombination aus ei-
nem Elastomer und einem Thermoplasten (Zwei-Pha-
sen-System), bestehen.
[0016] Es kann vorgesehen sein, daß mindestens eine
Mantelschicht aus einem extrudierten Kunststoff, insbe-
sondere einem Thermoplasten oder einem thermoplasti-
schen Elastomer, besteht. Zweckmäßigerweise ist vor-
gesehen, daß der Kern ein Trägerelement in Form eines
Monofils und eine darauf extrudierte Kernschicht auf-
weist.
[0017] Das den mindestens einen Leiter enthaltende
Chemiefaser-Zugseil kann bei einer Temperatur zwi-
schen 60° C und 200° C, insbesondere bei 90° C bis 130°
C, gereckt sein.
[0018] Dabei ist es zweckmäßig, daß das Chemiefa-
ser-Zugseil einer Reckkraft unterworfen ist, die zwischen
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1 % und 50% und insbesondere 20% bis 30% der Zug-
festigkeit des Chemiefaser-Zugseils beträgt. Das Che-
miefaser-Zugseil kann zusammen mit dem darin aufge-
nommenen Leiter oder Kabel einem Reckverhältnis von
3%, 5%, 7%, 9%, 10%, 15% oder mehr unterworfen wer-
den, wobei das Reckverhältnis die Längenzunahme des
gereckten Chemiefaser-Zugseils, bezogen auf die Aus-
gangslänge, bedeutet.
[0019] Die Aufgabe der Erfindung wird ferner gelöst
durch ein Verfahren zum Herstellen eines geflochtenen
Chemiefaser-Zugseils mit einem darin aufgenommenen
elektrischen Leiter, mit den Schritten: a) Bereitstellen des
elektrischen Leiters, b) Flechten des Chemiefaser-Zug-
seils um den Leiter herum, und c) thermisches Recken
des den Leiter enthaltenden Chemiefaser-Zugseils.
[0020] Schritt a) kann folgende Schritte umfassen: a1)
Bereitstellen eines isolierenden Kerns, a2) Extrudieren
einer den Kern umschließenden, zusammendrückbaren
Ausgleichsschicht um den Kern herum, a3) Anordnen
eines geflochtenen oder gewendelten elektrischen Lei-
ters auf der Ausgleichsschicht, a4) Extrudieren einer den
Leiter umschließenden isolierenden Mantelschicht um
den Leiter herum, insbesondere bestehend aus einem
thermoplastischen Elastomer.
[0021] Schritt b) beinhaltet ein geflochtenes (z.B.
Rundgeflecht) Chemiefaser-Zugseil, das ggf. mit einem
schützenden Mantel überflochten und/oder beschichtet
sein kann und 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32 oder 48 Litzen
umfassen kann.
[0022] Bevorzugt ist vorgesehen, daß das Chemiefa-
ser-Zugseil bei einer Temperatur zwischen 60° C und
200° C, insbesondere 90° C bis 130° C, gereckt wird.
Bevorzugt wird das Chemiefaser-Zugseil bei einem wie
oben angegebenen Reckverhältnis geweckt.
[0023] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, daß beim Schritt a) folgende Schritte durchge-
führt werden:-) Anordnen eines weiteren geflochtenen
oder gewendelten Leiters auf der Mantelschicht, und -)
Extrudieren einer den weiteren Leiter umschließenden,
isolierenden, weiteren Mantelschicht um den weiteren
Leiter herum, insbesondere bestehend aus einem ther-
moplastischen Elastomer.
[0024] Zwischen dem Leiter und der Mantelschicht
kann eine Schutzfolie aus Kunststoff, insbesondere aus
PTFE, angeordnet werden, insbesondere durch Bandie-
ren bzw. Umwickeln.
[0025] In entsprechender Weise kann vorgesehen
sein, daß zwischen dem weiteren Leiter und der weiteren
Mantelschicht eine weitere Schutzfolie angeordnet wird.
Der Kern kann durch Extrudieren einer Kernschicht auf
ein zylindrisches Trägerelement hergestellt werden.
[0026] Bevorzugt ist vorgesehen, daß die Ausgleichs-
schicht aus geschäumtem oder aufschäumbarem Kunst-
stoff extrudiert wird.
[0027] Die Erfindung sieht bevorzugt vor, daß das Che-
miefaser-Zugseil bei einer Reckkraft gereckt wird, die
zwischen 1% und 50% und insbesondere 20% bis 30%
der Zugfestigkeit des Chemiefaser-Zugseils beträgt.

[0028] Der Leiter kann geflochten sein und einen
Flechtwinkel von 35° bis 55°, insbesondere 45° aufwei-
sen.
[0029] Der Leiter kann eine Bedeckung von 70% bis
90%, insbesondere 80% aufweisen.
[0030] Es kann vorgesehen sein, daß der weitere Lei-
ter geflochten ist und einen Flechtwinkel von 30° bis 50°,
insbesondere 40° aufweist.
[0031] Der weitere Leiter kann eine Bedeckung von
50% bis 80%, insbesondere 65% aufweisen.
[0032] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung
kann vorgesehen sein, daß an einer Kabelausführungs-
stelle des Seils ein Aufspreizkörper mit abgerundeter Au-
ßenkontur innerhalb des Seils angeordnet ist, der eine
zentrale Durchführungsöfnung aufweist, von der eine
nach außen mündende Ausführungsöffnung abgeht, wo-
bei der mindestens eine elektrische Leiter durch die
Durchführungsöffnung in den Aufspreizkörper hinein und
durch die Ausführungsöffnung aus diesem heraus und
durch das aufgespreizte Seile hindurch nach außen ge-
führt ist. Diese Maßnahme gewährleistet eine Heraus-
führung des Leiters aus dem Seil an einer beliebigen
Stelle, ohne daß die Gefahr einer Quetschung oder Ab-
scherung des Leiters besteht, wenn das Seil einer Zug-
belastung ausgesetzt wird.
[0033] Hierbei kann vorgesehen sein, daß der Aufs-
preizkörper in einer eine Längsachse des Seils enthal-
tenden Längsschnittebene einen wenigstens teilweise
hohlen, spindelförmigen Querschnitt aufweist. Bevor-
zugt ist vorgesehen, daß die Ausführungsöffnung schräg
axial-radial nach außen gerichtet ist. Außerdem kann in
der Ausführungsöffnung eine Schutzhülse angeordnet
sein.
[0034] Zweckmäßigerweise ist der Aufspreizkörper in
dem Seil positionsmäßig gesichert.
[0035] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden anhand der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen deutlich, wobei auf eine Zeich-
nung Bezug genommen ist, in der

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Kabels zur
Aufnahme in einem geflochtenen Kunststoffseil
zeigt,

Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer zweiten Aus-
führungsform ähnlich Fig. 1 zeigt, und

Fig. 3 und 4 eine Kabelein- bzw. -ausführung mit
einem abgerundeteten starren Aufspreizkörper zei-
gen.

[0036] Fig. 1 zeigt in einer Querschnittsdarstellung den
Aufbau eines Kabels 1 zur koaxialen Anordnung inner-
halb eines lediglich angedeuteten, geflochtenen Kunst-
stoffseils 20, welches zusammen mit dem darin aufge-
nommenen Kabel thermisch zu recken ist.
[0037] Ein isolierender zylindrischer Kern des Kabels
1 weist ein Trägerelement 2, bestehend aus einem PA-
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Monofil mit einem Durchmesser von etwa 0,5 mm auf,
auf das eine harte Kernschicht 4 aus PP mit einem äu-
ßeren Durchmesser von etwa 1,6 mm extrudiert ist.
[0038] Um den so gebildeten Kern herum ist eine iso-
lierende, nachgiebig zusammendrückbare Ausgleichs-
schicht 6 extrudiert, die in dem darstellten Beispiel einen
Außendurchmesser von etwa 2,2 mm +/- 0,1 mm auf-
weisen kann und aus geschäumtem LD-PE bestehen
kann. Alternativ kann die Ausgleichsschicht aus einem
thermoplastischen Elastomer bestehen, wie beispiels-
weise PE, PP, PVC o.ä., das mit nicht thermoplastischen
Anteilen, etwa Butadienbestandteilen, kombiniert ist.
Auch können (etwa mit Betastrahlung) vernetzte Kunst-
stoffmaterialien, z.B. PETE-Materialien, verwendet wer-
den, um eine hohe Wärmeformbeständigkeit zu errei-
chen, sowie Fluor-Polymere.
[0039] Koaxial um die Ausgleichsschicht und den darin
befindlichen Kern herum ist ein (erster) Leiter 8 angeord-
net, der einen Außendurchmesser von etwa 2,8 mm auf-
weisen und als Geflecht ausgebildet sein kann. Bei-
spielsweise können 6 x 7 Einzellitzen aus verzinktem
Kupfer mit einer einzelnen Querschnittsfläche von 0,15
mm vorgesehen sein, was einen Gesamtquerschnitt von
42 x 0,15 mm2 = 0,75 mm2 ergibt.
[0040] Bevorzugt liegt die Steigung des ersten Leiters
bei 8 mm, was einem Flechtwinkel von 45° entspricht.
Die optimale Bedeckung beträgt 80%.
[0041] Um den ersten Leiter 8 herum ist konzentrisch
eine diesen umschließende, isolierende (erste) Mantel-
schicht 10 mit einem Außendurchmesser von etwa 3,6
mm angeordnet, die insbesondere als Schlauch extru-
diert ist. Die erste Mantelschicht 10 kann aus einem ther-
moplastischen Kunststoff oder aus einem thermoplasti-
schen Elastomer bestehen.
[0042] Ein zweiter (weiterer) Leiter 12 ist konzentrisch
auf der ersten Mantelschicht 10 angeordnet und besteht,
ebenso wie der erste Leiter 8, bevorzugt aus einem Ge-
flecht, das einen Außendurchmesser von 4,25 mm auf-
weisen kann. Der zweite Leiter 12 besteht bevorzugt aus
6 x 7 Einzellitzen aus verzinktem Kupfer mit einem Ein-
zelquerschnitt von 0,15 mm, wodurch eine gesamte
Querschnittsfläche von 42 x 0,15 mm2 = 0,75 mm2 ge-
bildet ist. Die Steigung beträgt bevorzugt 10 mm und ent-
spricht einem Flächenwinkel von 40°. Die optimale Be-
deckung beträgt 65%.
[0043] Sowohl der erste Leiter als auch der zweite Lei-
ter kann anstelle eines Geflechts in Form eines Drall-
schirms, also ohne Überkreuzungen, ausgebildet sein,
der ebenfalls im Falle einer Dehnung des Seils die Mög-
lichkeit bietet, daß der Leiter in Längsrichtung gestreckt
werden kann und dabei seinen Durchmesser entspre-
chend reduziert.
[0044] Ein zweiter (weiterer) Mantel 14 ist konzentrisch
um den zweiten Leiter 12 herum angeordnet und bevor-
zugt als Schlauch aus Kunststoff extrudiert. Der Außen-
durchmesser des zweiten Mantels 14 kann etwa 5,0 mm
+/- 0,1 mm betragen. Ebenso wie der erste Mantel 10
besteht der zweite Mantel 14 bevorzugt aus einem Hoch-

temperatur-Kunststoff, beispielsweise aus einem ther-
moplastischen Kunststoff oder einem thermoplastischen
Elastomer.
[0045] Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 ist im Un-
terschied zu dem vorstehend beschriebenen Aufbau vor-
gesehen, daß eine (erste) Schutzfolie 16 konzentrisch
um den ersten Leiter 8 herum und somit zwischen diesem
und der ersten Mantelschicht 10 angeordnet ist. Die erste
Schutzfolie 16 besteht aus einem widerstandsfähigen
Kunststoff, insbesondere aus PTFE mit einer Dicke von
etwa 0,05 mm, und kann extrudiert oder, wenn sie aus
einem nicht extrudierbaren Material besteht, gewickelt
bzw. bandiert sein.
[0046] Weiterhin ist vorgesehen, daß auch um den
zweiten Leiter 12 herum eine zweite (weitere) Schutzfolie
18 angeordnet ist, die sich somit zwischen diesem und
der zweiten Mantelschicht 14 befindet. Auch diese
Schutzfolie besteht aus einem mechanisch und gegen
hohe Temperaturen widerstandsfähigen Kunststoff, be-
vorzugt aus PTFE, wobei sie eine Dicke von etwa 0,05
mm aufweisen kann.
Die zweite Mantelschicht 14 kann bei einer solchen Aus-
führung einen etwas größeren Außendurchmesser von
beispielsweise 5,1 mm +/- 0,1 mm aufweisen.
[0047] Die Schutzfolien dienen als Sicherheit für den
Fall, daß das Isolationsvermögen der ersten Mantel-
schicht 10 und/oder der zweiten Mantelschicht 14 durch
den anschließenden thermisch/mechanischen Reckvor-
gang des Seils beeinträchtigt wird.
[0048] Koaxial um das Kabel 1 wird ein Chemiefaser-
seil 20 geflochten (in der Zeichnung nicht maßstäblich
im Durchmesser), beispielsweise in Form eines 12er-Ge-
flechts mit zwölf Litzen (oder etwa mit 16, 20, 24, 32 Lit-
zen), wobei diese jeweils beispielsweise aus drei Strän-
gen gedreht  sein können. Aufbau und Dicke des Seils
richten sich nach den zu erwartenden mechanischen An-
forderungen (Zugbelastung, Torsions- und Biegebean-
spruchung).
[0049] Nach Fertigstellung des geflochtenen Kunst-
stoffseils 20 mit dem darin aufgenommenen Kabel 1 wer-
den beide Komponenten, das Seil zusammen mit dem
darin aufgenommenen Kabel, gemeinsam thermisch ge-
reckt. Das Seil wird dabei bei einer Temperatur von etwa
90° C bis 120° C einer Reckkraft von etwa 30% der Zug-
festigkeit des Seils unterworfen. Bei diesem Vorgang
werden die Makromoleküle des Chemiefasermaterials,
aus dem das Seil besteht, beispielsweise hochmodula-
res Polyethylen (z.B. der Marke "Dyneema"), oder etwa
Aramid HMPA oder ein HMPES, in stärkerem Maße in
Längsrichtung ausgerichtet als dies vorher der Fall war,
so daß die Bruchkraft des Seils nochmals gesteigert wird
und auch die Dehnung bei Zugbeanspruchung reduziert
wird.
[0050] Das Seil kann bei diesem Reckvorgang um 1%
bis 30% seiner Ursprungslänge bleibend gedehnt wer-
den, beispielsweise um 10% seiner ursprünglichen Län-
ge.
[0051] Da sich das schlauchförmig geflochtene Seil
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während des Reckvorgangs radial zusammenzieht, wird
eine starke kompressive Druckkraft auf das Kabel aus-
geübt, deren Auswirkungen auf den/die Leiter weitest-
gehend durch die Ausgleichsschicht 6 aufgenommen
und kompensiert werden. Es werden nämlich die mehr
oder weniger unkontrolliert und ungleichmäßig auftreten-
den Kräfte durch die Komprimierbarkeit der Ausgleichs-
schicht kompensiert. Überkreuzungsstellen des Leiter-
geflechts, die eine vergrößerte Dicke in radialer Richtung
aufweisen, werden lokal in die Ausgleichschicht gedrückt
und bleiben so unverletzt. Lokale Druckspitzen, die von
der Geflechtstruktur der Leiter und den Strängen des
Seils herrühren, werden verteilt und ausgeglichen.
[0052] Darüber hinaus wird das Kabel, ebenso wie das
Seil selbst, einer Dehnung in Längsrichtung unterworfen,
die insbesondere für die metallischen Komponenten der
Leiter kritisch sein kann. Aufgrund der beschriebenen
Ausbildung der Leiter mit Dehnungsreserve (Geflecht,
Wendelung, Drallschirm o.ä.) kann diese Dehnung eben-
falls kompensiert werden.
[0053] Als Beispiel sei eine Durchmesserreduzierung
des Kabels bei einer Längsdehnung von 10%, bezogen
auf die ursprüngliche ungedehnte Länge, betrachtet. Der
Durchmesser des Kerns einschließlich Ausgleichs-
schicht (Schichten 2, 4 und 6) beträgt bei den vorstehend
beschriebenen  Ausführungsbeispielen etwa 2,2 mm,
woraus sich unter Annahme konstanten Volumens (nä-
herungsweise, bei Vernachlässigung lokaler Kompres-
sion der Ausgleichsschicht) bei 10% Dehnung ein redu-
zierter Durchmesser von etwa 2,10 mm ergibt, was einer
Reduzierung um 0,10 mm entspricht. Alle außerhalb des
Kerns liegenden Komponenten sind ebenfalls einer Re-
duzierung des Durchmessers um etwa 0,1 mm unterwor-
fen. Als Beispiel besteht die Ausgleichsschicht zu ca.
35% aus komprimierbarem Volumen (Blasen) und zu ca.
65% aus einer festen Komponente.
[0054] Bei einer Ausbildung der Leiter 8, 12 als Ge-
flecht, wie beschrieben, mit einem Flechtwinkel von 45°
ändert sich die Bedeckung etwa 80,8% aufgrund der
Durchmesserreduzierung des Kerns bei gleichzeitiger
Vergrößerung der Steigung des Geflechts auf etwa 81%,
was vernachlässigbar ist. Auch bei dem zweiten Leiter
12 ändert sich die Geflechtbedeckung lediglich um 1%.
[0055] Fig. 3 bis 7 erläutern eine zweckmäßige Lösung
des Problems, einen zentral in dem Seil verlaufenden
Leiter bzw. das Kabel durch die Seilflechtungen ohne
Gefahr einer Beschädigung nach außen zu führen. An
einer Kabelausführungsstelle 22 des Seils ist ein starrer
Aufspreizkörper 24 mit einer abgerundeten Außenkontur
innerhalb des Seils angeordnet. Der Aufspreizkörper
weist eine zentrale Durchführungsöffnung 26 auf, die
sich zumindest von einem Ende des Aufspreizkörpers in
diesen hinein erstreckt. In dem in Fig. 6 dargestellten
Beispiel ist der Aufspreizkörper insgesamt hohl ausge-
bildet. Von der Durchführungsöffnung 26 geht eine nach
außen mündende Ausführungsöffnung 28 in einer im we-
sentlichen radialen Richtung ab, wobei das Kabel 1 zu-
nächst durch die Durchführungsöffnung 26 in den Aufs-

preizkörper 24 hinein und von dort durch die Ausfüh-
rungsöffnung 28 aus dem Aufspreizkörper heraus und
durch das aufgespreizte Seil hindurch nach außen ge-
führt ist. Der Aufspreizkörper sorgt dafür, daß das Seil
lokal einen wesentlich größeren Durchmesser aufweist
als sonst, so daß die einzelnen miteinander verflochte-
nen Litzen und deren Überkreuzungspunkte einen ver-
größerten gegenseitigen Abstand erhalten, der die
Durchführung des Kabels ermöglicht.
[0056] Auch bei einer Zugbelastung des Seils ändert
sich hieran nichts, d.h. das Kabel ist nicht der Gefahr
einer Beschädigung durch Abquetschen o.ä. durch be-
nachbarte Seillitzen ausgesetzt. Fig. 3 bis 5 zeigt eine
andere Ausführungsform eines Aufspreizkörpers 24, der
im wesentlichen spindelförmig mit einer Durchführungs-
öffnung 26 und einer Ausführungsöffnung 28 ausgebildet
ist.
[0057] Sofern zweckmäßig, kann das Kabel im Bereich
der Ausführungsöffnung und der benachbarten Seillitzen
durch eine Schutzhülse geschützt werden, die teilweise
in der Ausführungsöffnung aufgenommen sein kann.
[0058] Positionsmäßig kann der Aufspreizkörper bei-
spielsweise durch Abbindungen 30 ("Taklings") gesi-
chert werden.

Bezugszeichenliste

[0059]

1 Kabel
2 Trägerelement
4 harte Kernschicht
6 Ausgleichsschicht
8 erster Leiter
10 erste Mantelschicht
12 zweiter Leiter
14 zweite Mantelschicht
16 erste Schutzfolie
18 zweite Schutzfolie
20 geflochtenes Chemiefaserseil
22 Kabelausführungsstelle
24 Aufspreizkörper
26 Durchführungsöffnung
28 Ausführungsöffnung

Patentansprüche

1. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil, das um minde-
stens einen elektrischen Leiter (8, 12) herum ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Che-
miefaser-Zugseil zusammen mit dem darin aufge-
nommenen Leiter (8, 12) thermisch gereckt ist.

2. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Chemie-
faser-Zugseil ein Kabel (1) aufgenommen ist, das
einen isolierenden zylindrischen Kern (2, 4), eine
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den Kern (2, 4) umschließende, isolierende Aus-
gleichsschicht (6), einen auf der Ausgleichsschicht
(6) angeordneten, geflochtenen oder gewendelten
Leiter (8) und eine den Leiter (8) umschließende,
isolierende Mantelschicht (10) aufweist.

3. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Mantel-
schicht (10) ein weiterer geflochtener oder gewen-
delter Leiter (12) angeordnet ist, der von einer wei-
teren isolierenden Mantelschicht (14) umschlossen
ist.

4. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem
Leiter (8) und der Mantelschicht (10) eine Schutzfolie
(16) aus Kunststoff angeordnet ist, die insbesondere
aus PTFE besteht.

5. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil nach einem der
Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens eine Mantelschicht aus extrudiertem
Kunststoff, insbesondere einem Thermoplast oder
einem thermoplastischem Elastomer, besteht.

6. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil nach einem der
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
der Kern ein Trägerelement (2) in Form eines Mo-
nofils und eine darauf extrudierte Kernschicht (4)
aufweist.

7. Geflochtenes Chemiefaser-Zugseil nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an einer Kabelausführungsstelle (22)
ein Aufspreizkörper (24) mit abgerundeter Außen-
kontur innerhalb des Chemiefaser-Zugseils ange-
ordnet ist, der eine zentrale Durchführungsöffnung
(26) aufweist, von der eine nach außen mündende
Ausführungsöffnung (28) abgeht, wobei der minde-
stens eine elektrische Leiter (1) durch die Durchfüh-
rungsöffnung (26) in den Aufspreizkörper hinein und
durch die Ausführungsöffnung (28) aus diesem her-
aus und durch das aufgespreizte Chemiefaser-Zug-
seil hindurch nach außen geführt ist.

8. Verfahren zum Herstellen eines geflochtenen Che-
miefaser-Zugseils mit einem darin aufgenommenen
Leiter, mit den Schritten:

a) Bereitstellen des elektrischen Leiters (1; 8,
12),
b) Flechten des Chemiefaser-Zugseils (20) um
den Leiter herum,
c) thermisches Recken des den Leiter enthal-
tenden Chemiefaser-Zugseils.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Schritt a) folgende Schritte umfaßt:

a1) Bereitstellen eines isolierenden Kerns (2, 4),
a2) Extrudieren einer den Kern (2, 4) umschlie-
ßenden, insbesondere nachgiebig zusammen-
drückbaren Ausgleichsschicht (6) um den Kern
(2, 4) herum,
a3) Anordnen eines geflochtenen oder gewen-
delten elektrischen Leiters (8, 12) auf der Aus-
gleichsschicht (6),
a4) Extrudieren einer den Leiter umschließen-
den isolierenden Mantelschicht (10) um den Lei-
ter herum, insbesondere bestehend aus einem
Thermoplast oder einem thermoplastischen
Elastomer.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Chemiefaser-Zugseil bei ei-
ner Temperatur zwischen 60° C und 200° C, insbe-
sondere 90° C bis 130° C, gereckt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10,
wenn abhängig von Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß beim Schritt a) folgende Schritte
durchgerührt werden:

- Anordnen eines weiteren geflochtenen oder
gewendelten Leiters (12) auf der Mantelschicht
(10), und
- Extrudieren einer den weiteren Leiter (12) um-
schließenden, isolierenden weiteren Mantel-
schicht (14) um den weiteren Leiter (12) herum,
insbesondere bestehend aus einem Thermo-
plast oder einem thermoplastischem Elastomer.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9, 10, wenn
abhängig von Anspruch 9, oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zwischen dem Leiter (8) und der
Mantelschicht (10) eine Schutzfolie (16) aus Kunst-
stoff, insbesondere aus PTFE, angeordnet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zwischen dem weiteren Leiter
(12) und der weiteren Mantelschicht (14) eine wei-
tere Schutzfolie (18) aus Kunststoff, insbesondere
aus PTFE, angeordnet wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß der Kern (2, 4) durch
Extrudieren einer Kernschicht (4) auf ein zylindri-
sches Trägerelement (2) hergestellt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß das Chemiefaser-
Zugseil bei einer Reckkraft gereckt wird, die zwi-
schen 1% und 50% und insbesondere 20% bis 30%
der Zugfestigkeit des Chemiefaser-Zugseils beträgt.
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Claims

1. Braided chemical fibre traction rope which is ar-
ranged around at least one electrical conductor (8,
12), characterised in that the chemical fibre traction
rope together with the conductor (8, 12) contained
therein is thermally stretched.

2. Braided chemical fibre traction rope according to
claim 1, characterised in that contained in the
chemical fibre traction rope is a cable (1) which has
an insulating cylindrical core (2, 4), an insulating
compensating layer (6) that encloses the core (2, 4),
a braided or coiled conductor (8) that is arranged on
the compensating layer (6), and an insulating casing
layer (10) that encloses the conductor (8).

3. Braided chemical fibre traction rope according to
claim 2, characterised in that arranged on the cas-
ing layer (10) is an additional braided or coiled con-
ductor (12), which is enclosed by an additional insu-
lating casing layer (14).

4. Braided chemical fibre traction rope according to
claim 3, characterised in that arranged between
the conductor (8) and the casing layer (10) is a pro-
tective film (16) made of plastic, which in particular
comprises PTFE.

5. Braided chemical fibre traction rope according to one
of the claims 3 or 4, characterised in that at least
one casing layer comprises extruded plastic, in par-
ticular a thermoplastic or a thermoplastic elastomer.

6. Braided chemical fibre traction rope according to one
of the claims 3 to 5, characterised in that the core
has a carrier element (2) in the form of a monofila-
ment and a core layer (4) that is extruded onto it.

7. Braided chemical fibre traction rope according to one
of the preceding claims, characterised in that at a
cable exit point (22), a splaying element (24) with a
rounded-off outer contour is arranged within the
chemical fibre traction rope, this [splaying element]
having a central passage opening (26) leading out
from which is an exit opening (28) that leads to the
outside, wherein the at least one electrical conductor
(1) is led through the passage opening (26) into the
splaying element, and through the exit opening (28)
out of the same, and through the splayed chemical
fibre traction rope to the outside.

8. Method for manufacturing a braided chemical fibre
traction rope with a conductor contained within it,
with the steps:

a) providing the electrical conductor (1; 8, 12),
b) braiding the chemical fibre traction rope (20)

around the conductor,
c) thermally stretching the chemical fibre traction
rope that contains the conductor.

9. Method according to claim 8, characterised in that
step a) comprises the following steps:

a1) providing an insulating core (2, 4),
a2) extruding a compensating layer (6) which
encloses the core (2, 4), around the core (2, 4),
and
which in particular can be elastically com-
pressed,
a3) arranging a braided or coiled electrical con-
ductor (8, 12) on the compensating layer (6), a4)
extruding an insulating casing layer (10) around
the conductor, enclosing the conductor, in par-
ticular comprising a thermoplastic or a thermo-
plastic elastomer.

10. Method according to claim 8 or 9, characterised in
that the chemical fibre traction rope is stretched at
a temperature between 60° C and 200° C, in partic-
ular 90° C to 130° C.

11. Method according to one of the claims 9 or 10, if
dependent on claim 9, characterised in that at step
a), the following steps are carried out:

- arranging an additional braided or coiled con-
ductor (12) on the casing layer (10), and
- extruding an additional insulating casing layer
(14) around the additional conductor (12), en-
closing the additional conductor (12), in partic-
ular comprising a thermoplastic or a thermoplas-
tic elastomer.

12. Method according to one of the claims 9, 10, if de-
pendent on claim 9 or 11, characterised in that ar-
ranged between the conductor (8) and the casing
layer (10) is a protective film (16) made of plastic, in
particular PTFE.

13. Method according to claim 11 or 12, characterised
in that arranged between the additional conductor
(12) and the additional casing layer (14) is an addi-
tional protective film (18) made of plastic, in particular
PTFE.

14. Method according to one of the claims 9 to 13, char-
acterised in that the core (2, 4) is produced by ex-
truding a core layer (4) onto a cylindrical carrier el-
ement (2).

15. Method according to one of the claims 8 to 14, char-
acterised in that the chemical fibre traction rope is
stretched with a stretching force that is between 1%
and 50%, and in particular 20% to 30%, of the tensile

11 12 



EP 2 207 924 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

strength of the chemical fibre traction rope.

Revendications

1. Câble de traction tressé en fibres chimiques qui est
agencé autour d’au moins un conducteur électrique
(8, 12), caractérisé en ce que le câble de traction
en fibres chimiques conjointement avec le conduc-
teur (8, 12) contenu dans celui-ci est thermiquement
étiré.

2. Câble de traction tressé en fibres chimiques selon
la revendication 1, caractérisé en ce que, contenu
dans le câble de traction en fibres chimiques, un câ-
ble (1) comporte une âme cylindrique isolante (2, 4),
une couche de compensation isolante (6) qui renfer-
me l’âme (2, 4), un conducteur tressé ou spiralé (8)
qui est agencé sur la couche de compensation (6),
et une couche de blindage isolante (10) qui renferme
le conducteur (8).

3. Câble de traction tressé en fibres chimiques selon
la revendication 2, caractérisé en ce que, agencé
sur la couche de blindage (10), un conducteur tressé
ou spiralé supplémentaire (12), est renfermé par une
couche de blindage isolante supplémentaire (14).

4. Câble de traction tressé en fibres chimiques selon
la revendication 3, caractérisé en ce que, agencé
entre le conducteur (8) et la couche de blindage (10),
un film de protection (16) est réalisé en plastique,
qui comporte en particulier du PTFE.

5. Câble de traction tressé en fibres chimiques selon
l’une quelconque des revendications 3 ou 4, carac-
térisé en ce qu’au moins une couche de blindage
comporte du plastique extrudé, en particulier un ther-
moplastique ou un élastomère thermoplastique.

6. Câble de traction tressé en fibres chimiques selon
l’une quelconque des revendications 3 à 5, carac-
térisé en ce que l’âme a un élément porteur (2) sous
la forme d’un monofilament et une couche d’âme (4)
qui est extrudée sur celui-ci.

7. Câble de traction tressé en fibres chimiques selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, au niveau du point de sortie
(22) du câble, un élément d’évasement (24) ayant
un contour extérieur arrondi est agencé à l’intérieur
du câble de traction en fibres chimiques, cet [élément
d’évasement] ayant une ouverture de passage cen-
trale (26) menant vers l’extérieur en provenance de
laquelle se trouve une ouverture de sortie (28) qui
mène à l’extérieur, dans lequel ledit au moins un
conducteur électrique (1) est mené au travers de
l’ouverture de passage (26) jusque dans l’élément

d’évasement, et au travers de l’ouverture de sortie
(28) hors de celui-ci, et au travers du câble de traction
évasé en fibres chimiques jusqu’à l’extérieur.

8. Procédé permettant de fabriquer un câble de traction
tressé en fibres chimiques ayant un conducteur con-
tenu à l’intérieur de celui-ci, avec les étapes suivan-
tes consistant à :

a) mettre en oeuvre le conducteur électrique (1 ;
8, 12),
b) tresser le câble de traction en fibres chimi-
ques (20) autour du conducteur,
c) étirer thermiquement le câble de traction en
fibres chimiques qui contient le conducteur.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’étape a) comporte les étapes suivantes con-
sistant à :

a1) mettre en oeuvre une âme isolante (2, 4),
a2) extruder une couche de compensation (6)
qui renferme l’âme (2, 4), autour de l’âme (2, 4),
et qui, en particulier, peut être élastiquement
comprimée,
a3) agencer un conducteur électrique tressé ou
spiralé (8, 12) sur la couche de compensation
(6),
a4) extruder une couche de blindage isolante
(10) autour du conducteur, pour renfermer le
conducteur, comportant en particulier un ther-
moplastique ou un élastomère thermoplastique.

10. Procédé selon la revendication 8 ou la revendication
9, caractérisé en ce que le câble de traction en
fibres chimiques est étiré à une température se trou-
vant entre 60° C et 200° C, en particulier entre 90°
C et 130° C.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 ou 10, si dépendante de la revendication 9, carac-
térisé en ce que, au cours de l’étape a), il y a mise
en oeuvre des étapes suivantes consistant à :

- agencer un conducteur tressé ou spiralé sup-
plémentaire (12) sur la couche de blindage (10),
et
- extruder une couche de blindage isolante sup-
plémentaire (14) autour du conducteur  supplé-
mentaire (12), pour renfermer le conducteur
supplémentaire (12), comportant en particulier
un thermoplastique ou un élastomère thermo-
plastique.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9, 10, si dépendante de la revendication 9 ou de la
revendication 11, caractérisé en ce que, agencé
entre le conducteur (8) et la couche de blindage (10),
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un film de protection (16) est réalisé en plastique, en
particulier du PTFE.

13. Procédé selon la revendication 11 ou la revendica-
tion 12, caractérisé en ce que, agencé entre le con-
ducteur supplémentaire (12) et la couche de blinda-
ge supplémentaire (14), un film de protection sup-
plémentaire (18) est réalisé en plastique, en particu-
lier du PTFE.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 à 13, caractérisé en ce que l’âme (2, 4) est pro-
duite par extrusion d’une couche d’âme (4) sur un
élément porteur cylindrique (2).

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 14, caractérisé en ce que le câble de traction
en fibres chimiques est étiré avec une force d’étire-
ment qui est située entre 1 % et 50 %, et en particulier
entre 20 % et 30 %, de l’effort de traction du câble
de traction en fibres chimiques.
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